
Immer mehr Wasserversorger beklagen die 
zunehmende Dauer von Wasserrechtsver-
fahren für die Genehmigung von Grundwas-

serentnahmen, immer größere Schwierigkeiten 
bei der Begründung des Vorrangs der Wasser-
versorgung und immer umfangreichere Auflagen 
und Beschränkungen bei der Vergabe eines Was-
serrechts. Zurückzuführen sind diese Schwierig-
keiten insbesondere auf die gewachsene Bedeu-
tung naturschutzfachlicher Anforderungen und 
hierbei vor allem auf europarechtliche Arten-
schutzbelange.

Diese Anforderungen, die sich aus der Berück-
sichtigung des Artenschutzes bei Grundwasser-
entnahmen im Rahmen einer behördlichen Ar-
tenschutzprüfung (ASP) ergeben, wurden in 
einem DVGW-Leitfaden mit dem Titel „Arten-
schutz“ ausgearbeitet und zusammengestellt 
[1]. Ziel des Leitfadens ist es, Hilfestellungen 
für die Behandlung der Artenschutzbelange in 
wasserrechtlichen Planungs- und Zulassungs-
verfahren und hier insbesondere bei der Erstel-
lung eines Fachbeitrags Artenschutz zu geben.

Rechtliche Grundlagen

Die Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie (FFH-RL) 
und die Vogelschutz-Richtlinie (VS-RL) sind die 
wesentlichen Beiträge der Europäischen Union 
(EU) zum Erhalt der biologischen Vielfalt. Ziel 
ist eine langfristige Sicherung der Bestände der 
Arten. Zur Umsetzung dieses Ziels hat die EU 
zwei Schutzinstrumente eingeführt: auf der einen 
Seite das Schutzgebietssystem NATURA 2000 
aus FFH- und Vogelschutz-Gebieten (Habitat-

schutz) und auf der anderen Seite die Bestim-
mungen zum Artenschutz.

Das Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) hat 
die europäischen Vorgaben zum Artenschutz in 
§§ 44 ff BNatSchG umgesetzt („Regelungen zum 
Schutz von Tieren und Pflanzen, die unter be-
sonderem Schutz stehen“). Diese artenschutz-
rechtlichen Vorschriften sind bei allen geneh-
migungspflichtigen Verfahren zu beachten. Ins-
besondere ist das Eintreten der sogenannten 
Zugriffsverbote für die Arten des Anhangs IV der 
FFH-RL und die europäischen Vogelarten aus-
zuschließen (Tötungs-, Störungs- und Schädi-
gungsverbot von Lebensstätten).

Ablauf einer Artenschutzprüfung

Bei allen Planungs- und Zulassungsverfahren 
sind die artenschutzrechtlichen Vorschriften des 
BNatSchG anzuwenden. Hierzu zählen neben 
den bereits genannten Zugriffsverboten (§ 44 I 
BNatSchG) auch die ökologische Funktion der 
Fortpflanzungs- und Ruhestätten, vorgezogene 
Ausgleichsmaßnahmen (§ 44 V BNatSchG) und 
die Ausnahme von den Verboten sowie der Bezug 
auf Artikel 16 der FFH-Richtlinie und Artikel 9 
der Vogelschutz-Richtlinie (§ 45 VII BNatSchG). 
Aus diesen Vorschriften ergeben sich verschie-
dene artenschutzrechtliche und -fachliche Frage-
stellungen, die in einer Artenschutzprüfung 
(ASP) zu beantworten sind.

Diese ASP wird bei Grundwasserentnahmen von 
der verfahrensführenden Wasserbehörde, die 
sich dabei mit den zuständigen Naturschutz-
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behörden abstimmt, durchgeführt. Als 
Prüfgrundlage erstellt der Antragsteller 
einen sogenannten Fachbeitrag Arten-
schutz mit gutachterlichen Bewertun-
gen, die eine behördliche Entscheidung 
über die Zulässigkeit des Vorhabens nach 
den artenschutzrechtlichen Bestimmun-
gen ermöglichen.

Der Ablauf einer ASP erfolgt dreistufig 
(Abb. 1). Im Regelfall wird in der Vor-
prüfung der Pool der geschützten Arten 
auf die potenziell durch das Vorhaben 
betroffenen Arten eingeengt (Stufe I). 
Für diese Arten und Artengruppen 
schließt sich auf der Grundlage von mehr 
oder weniger umfangreichen Erfassungen 
eine vertiefende artenschutzrechtliche 
Prüfung an (Stufe II). Um die arten-
schutzrechtlichen Vorschriften einzu-
halten bzw. den Eintritt von Zugriffs-
verboten nach § 44 BNatSchG auszu-

schließen, können Vermeidungsmaßnah-
men ergriffen werden. Hierzu gehören 
auch vorgezogene Ausgleichsmaßnah-
men, die an der betroffenen lokalen 
Population ansetzen. Wenn die arten-
schutzrechtlichen Vorschriften nicht 
eingehalten werden können, ist ein Aus-
nahmeverfahren erforderlich (Stufe III). 
In diesem Fall wären ebenfalls Maßnah-
men vorzunehmen, die aber bei räumlich 
entfernteren Populationen ansetzen.

Inhalte des Leitfadens

Der Leitfaden „Artenschutz“ enthält 
etliche Hinweise und Hilfestellungen 
für die Erstellung des Fachbeitrags 
 Artenschutz, darunter

• eine übersichtliche Darstellung der 
in Wasserrechtsverfahren zu berück-
sichtigenden Artenschutzbelange,

• die Anforderungen an die Datengrund-
lage für die Erstellung eines Fachbei-
trags Artenschutz,

• Hinweise zur Ermittlung und Abgren-
zung der Auswirkungen von Grund-
wasserentnahmen auf die hier rele-
vanten grundwasserabhängigen Land-
ökosysteme, 

• das zu betrachtende Spektrum der 
durch die möglichen Auswirkungen 
einer Grundwasserentnahme poten-
ziell betroffenen, europarechtlich 
geschützten Arten und eine Differen-
zierung hinsichtlich ihrer Empfind-
lichkeit sowie

• eine Darstellung wirksamer Arten-
schutzmaßnahmen (Vermeidung, 
Verminderung und „vorgezogener 
Ausgleich“).

Ergänzt werden die Hinweise durch eine 
Zusammenstellung vorhandener 

Abb. 1: Ablauf und Inhalte einer Artenschutzprüfung
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Arbeitshilfen zum Artenschutz, eine Muster-
gliederung für den Fachbeitrag Artenschutz, 
umfangreiche Praxishinweise sowie Steckbriefe 
für insgesamt 49 ausgewählte relevante Arten.

Checkliste grundwasserabhängiger,  
europarechtlich geschützter Arten

In einer Artenschutzprüfung wird ein naturschutz-
rechtlich fest umrissenes Artenspektrum betrach-
tet. Der Pool europarechtlich geschützter Arten 
ist bundesweit recht umfänglich und lässt sich in 
einem wasserrechtlichen Verfahren nicht sinnvoll 
bewältigen. Er wird daher auf das Spektrum der 
durch die möglichen Auswirkungen einer Grund-
wasserentnahme potenziell betroffenen, europa-
rechtlich geschützten Arten eingeengt. Diese 
Arten werden als „wasserentnahmesensible“ 
Arten bezeichnet. Durch die Berücksichtigung 
der Verbreitungsgebiete der Arten kann der Ar-
tenpool auf die potenziell in einem konkreten 
Fördergebiet vorkommenden wasserentnahme-
sensiblen Arten weiter eingeengt werden (Abb. 2).

Der europarechtlich geschützter Artenpool um-
fasst in Deutschland 579 Arten, 138 FFH-Anh.-
IV - Arten und 441 Vogelarten. Die Abschichtung 
des Artenpools erfolgt dabei nach den folgenden 
Kriterien:

• FFH-Anh.-IV-Art oder planungsrelevante 
 Vogelart,

• Art ist vom Grundwasser abhängig und 
• reagiert auf Wasserhaushaltsveränderungen 

empfindlich.

Die europäischen Vogelarten stellen das Gros 
der in einer ASP zu betrachtenden Arten. Da 
dieser Artenpool mit 441 Arten (Brut- und Rast-
vögel) sehr umfänglich ist, kann eine natur-
schutzfachlich begründete Auswahl derjenigen 
Vogelarten vorgenommen werden, die in einer 
ASP vertiefend zu betrachten sind. Häufige und 
weit verbreitete Vogelarten („Allerweltsarten“), 
aber auch Irrgäste oder sporadische Zuwanderer 
werden demnach keiner vertieften Betrachtung 
auf Artniveau unterzogen, da hier keine popu-
lationsrelevanten Beeinträchtigungen zu erwar-
ten sind. Diese in einigen Bundesländern vor-
genommene Auswahl der vertiefend zu prüfen-
den Arten wird als „planungsrelevante Arten“ 
bezeichnet. Das entsprechende Fachkonzept 
wurde vom Bundesverwaltungsgericht unlängst 
gebilligt (vgl. BVerwG, Beschlüsse vom 8. März 
2018, 9 B 25.17, Rn. 26 f., 25.04.2018, 9 A 16.16 
und vom 15. Juli 2020, 9 B 5.20, Rn. 19). Ins-
gesamt umfasst der Pool planungsrelevanter 
Brutvogelarten in Deutschland demnach 195 
Arten (von insgesamt 305 Brutvogelarten).

Eine FFH-Anh.-IV-Art oder planungsrelevante 
Vogelart kann nur dann von einer Grundwasser-
absenkung betroffen sein, wenn sie einen grund-
wasserbeeinflussten Lebensraum besiedelt und 
empfindlich auf eine Grundwasserabsenkung 
reagiert. Die Abgrenzung der Untersuchungs-
gebiete, die durch eine Grundwasserabsenkung 
betroffen sein können, hängt vor allem von den 
hydrogeologischen Gegebenheiten wie Grund-
wasserstockwerksbau und Flurabständen ab. 
Weiterführende Hinweise hierzu gibt u. a. das 

Abb. 2: Einengung des 
Artenpools auf die potenziell 

in einem Fördergebiet vor-
kommenden wasserent-

nahmesensiblen Arten 
unter Berücksichtigung ihrer 

Verbreitung

Vorkommen der Arten

planungsrelevante
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gegenüber
(Grund-)Wasserstands-
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DVGW-Merkblatt W 150 „Beweissicherung für 
Grundwasserentnahmen der Wasserversorgung“ 
[3]. Zur Einengung des Pools geschützter Arten 
wurde im Weiteren geklärt, ob (und wenn ja: in 
welchem Maße) eine Art an grundwasserbeein-
flusste Standorte gebunden ist. Neben der Aus-
bildung grundwassergeprägter, semiterrestri-
scher Böden ist hierzu die Bindung an grund-
wasserabhängige Vegetations- bzw. Biotoptypen 
erforderlich.

Schließlich ist die Empfindlichkeit einer grund-
wasserabhängigen, europäisch geschützten Art 
im Kontext der artenschutzrechtlichen Zugriffs-
verbote nach § 44 I BNatSchG einzustufen. Dem-

nach dürfen Pflanzen und Tiere sowie ihre je-
weiligen Entwicklungsformen einerseits nicht 
durch eine Grundwasserabsenkung direkt be-
einträchtigt werden („Verletzungs- und Tötungs-
verbot“). Andererseits dürfen Wuchsstandorte 
von Pflanzen bzw. Fortpflanzungs- und Ruhe-
stätten von Tieren nicht beschädigt oder zerstört 
werden („Schädigungsverbot“).

Von den 302 als planungsrelevant eingestuften 
Arten sind noch 120 Arten als wasserentnahme-
sensibel einzustufen (Abb. 3). Der bei Grund-
wasserentnahmen zu betrachtende europarecht-
lich geschützte Artenpool konnte demnach um 
fast 80 Prozent eingeengt werden.
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Der relative Anteil wasserentnahmesensibler 
Arten ist in den Artengruppen unterschiedlich 
hoch. Bei den planungsrelevanten Brutvogel-
arten sind mehr als ein Drittel der Arten als 
wasserentnahmesensibel einzustufen. Von den 
Pflanzenarten sind dies wiederum knapp die 
Hälfte der planungsrelevanten Arten, bei den 
Säugetierarten gilt nur etwa ein Zehntel als was-
serentnahmesensibel. Da Amphibien überwie-
gend an aquatische Lebensräume gebunden sind, 
reagiert auch ein hoher Anteil von 60 Prozent 
der Arten sensibel auf Grundwasserabsenkungen 
in ihren Lebensräumen. Bei den Käfern sind es 
sogar über 70 Prozent und bei den Libellen 
50 Prozent. Von den 13 planungsrelevanten 
Schmetterlingsarten gelten sieben (und damit 
ebenso mehr als die Hälfte) als empfindlich 
gegenüber Grundwasserabsenkungen (z. B. der 
Blauschillernde Feuerfalter, Abb. 4). Bei den drei 
Weichtierarten ist es nur eine Art.

Bewertung und Ausblick

Die zunehmende Dauer von Wasserrechtsver-
fahren ist u. a. auf die gestiegenen europäischen 
Anforderungen des Naturschutzes (FFH- und 

Vogelschutzrichtlinie) zurückzuführen [4, 5]. 
Hinsichtlich der Berücksichtigung europäisch 
geschützter Arten bei der Genehmigung von 
Grundwasserentnahmen liegt jetzt mit dem 
DVGW-Leitfaden [1] eine praxistaugliche und 
bundesweit einheitliche Methodik und Bewer-
tung vor.

Mit dem Leitfaden wird den Antragstellern der 
Gewässernutzung als auch den zuständigen Ge-
nehmigungsbehörden eine fundierte Hilfe an die 
Hand gegeben. Neben der europarechtlichen 
Einordnung, den Anforderungen an die Daten-
grundlage und den umfangreichen Praxishin-
weisen dürfte insbesondere die Checkliste grund-
wasserabhängiger, europarechtlich geschützter 
Arten zu einer deutlichen Reduktion des Prüf-
aufwandes und somit zur Verkürzung der Ver-
fahrensdauern beitragen.

Neben dem hier behandelten Artenschutz ba-
sieren die Anstrengungen der Europäischen 
Union zum Erhalt der biologischen Vielfalt auf 
dem Habitatschutz mit dem Schutzgebietssys-
tem NATURA 2000 aus FFH- und Vogelschutz-
Gebieten. Die Erteilung oder Verlängerung eines 

Abb. 4: Weibchen des wasser-
entnahmesensiblen Blauschil-
lernden Feuerfalters (Lycaena 
helle) auf Schlangenknöterich, 
der Raupenfutterpflanze
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Wasserrechts zur Grundwasserentnahme ist 
daher nach § 34 I BNatSchG auch auf die Ver-
träglichkeit mit den Erhaltungszielen eines 
 NATURA-2000-Gebiets zu überprüfen. Prüf-
gegenstand sind neben den teilweise bereits hier 
behandelten Arten des Anhang II der FFH-Richt-
linie etliche grundwasserabhängige Lebensraum-
typen des Anhangs I.

Um die europäischen Anforderungen an Arten- 
und Naturschutzbelange bei Grundwasserent-
nahmen umfassend darzustellen, wird aktuell 
auch noch ein Leitfaden zum Thema „Habitat-
schutz“ erstellt (Fertigstellung Ende 2024). P
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